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 Studium der Technischen Physik
 1990 – 2008 

Österreichisches Normungsinstitut
 2008 – 2011

Fachverband „Maschinen & Metallwaren“ (nunmehr „Die Metalltechnische
Industrie“), zuständig für Energie- und Klimapolitik sowie Geschäftsführerin 
des Dachverbands Energie-Klima und des Bundesverbands Wärmepumpe

 Seit 2011
Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik, Expertin für Strom- und Gasnetze 
sowie Umweltförderungen; Leitung des Ausbildungsprogramms „EUREM –
European EnergyManager“

Vorstellung der Referentin



Die Stromrechnung:

Ein Buch mit sieben Siegeln?

Quelle: www.4teachers.de

Quelle: www.e-control.at



Rechnungslegung – eine oder zwei Rechnungen? 

• Jeder Stromkunde hat zwei Vertragspartner:
 Energieanbieter
 Netzbetreiber

• Die meisten Kunden erhalten trotzdem nur eine Rechnung 
(„Gesamtrechnung“), die beide Kostenbestandteile enthält
 Vorleistungsmodell (Vereinfachung für den Kunden)
Dafür ist Vereinbarung zwischen Kunde und Energieanbieter erforderlich.

• Aber auch getrennte Rechnungslegung möglich – meist bei sog. „alternativen 
Energieanbietern“

• Auf die Höhe der Kosten hat das aber keinen Einfluss.
• Elektronische Rechnung auf Wunsch des Kunden möglich
• Recht auf Papierrechnung (ohne Mehrkosten)
• Mindestanforderungen sind in § 81 ElWOG 2010 geregelt



Regierungsprogramm 2025 zu „Energierechnung“

• Transparenz und klare Informationen für 
Verbraucherinnen und Verbraucher:
 Optionen auf monatliche 

Energieverbrauchsinformation und -
abrechnung.

 Vereinfachung der Energierechnungen.
 Hinweis auf den aktuellen Grund- und 

Arbeitspreis auf der Energierechnung.



Aufbau der Rechnung (1)

• Übersichtsteil
 Kontaktdaten des 

Stromanbieters
 Abrechnungszeitraum
 Gesamtkosten
 Bisherige Zahlungen
 Neue Teilbeträge
 Verbrauch
 Zu zahlender Betrag und die 

Fälligkeit

Quelle: www.e-control.at



Aufbau der Rechnung (2)

• Detailabschnitt
 Name des Produktes, mit dem 

der Kunde beliefert wird
 Zählpunktbezeichnung, bei der 

es sich um eine 33-stellige Zahl 
handelt, die mit AT beginnt 
(wichtig für Versorgerwechsel)

 Informationen zur 
Anschlussleistung, also Zuordnung 
zur Netzebene

 Standardlastprofil
 H … Haushalt
 G … Gewerbe
 L … Landwirtschaft

Quelle: www.e-control.at



Exkurs: Netzebenen

• NE 1: Höchstspannungsebene (220 kV bzw. 380 kV)
• NE 3: Hochspannungsebene (36 -150 kV)
• NE 5: Mittelspannungsebene (1 – 36 kV)
• NE 7: Niederspannungsebene (unter 1 kV)

Quelle: www.swissgrid.ch

• NE 2, 4, 6:
Transformatorebenen



Zuordnung von Kunden zu Netzebenen (1)

Die gesetzlichen Bestimmungen sehen verschiedene Kriterien für die 
Zuordnung zu einer Netzebene vor. Die wichtigsten Kriterien sind dabei 
die Mindestleistung und die Festlegung der Eigentumsgrenze.

Mindestleistungswerte
• maximal 15 kW für die Netzebene 7;
• 100 kW für die Netzebene 6;
• 400 kW für die Netzebene 5;
• 5000 kW für die Netzebenen 3 und 4;
• 200 MW für die Netzebenen 1 und 2.



Zuordnung von Kunden zu Netzebenen (2)

Eigentumsgrenze
• NE 7: im Niederspannungsnetz des Netzbetreibers
• NE 6: alle Anlagen bis zur kundenseitigen Klemme des 

Niederspannungsleitungsschaltfeldes in der Umspannanlage sind im Eigentum 
des Netzbenutzers

• NE 5: Umspanner von Mittel- zu Niederspannung ist im Eigentum des 
Netzbenutzers

• NE 4: alle Anlagen bis zur kundenseitigen Klemme des Mittelspannungsleitungs-
schaltfeldes in der Umspannanlage sind im Eigentum des Netzbenutzers 

• NE 3: Umspanner von Hoch- zu Mittelspannung ist im Eigentum des 
Netzbenutzers

Anlagenteile ab der Eigentumsgrenze liegen im Eigentum und in der Erhaltungspflicht des 
Kunden, Anlagenteile vor der Eigentumsgrenze in der des Netzbetreibers.



Exkurs: Standardlastprofil

• Ein Lastprofil beschreibt das Abnahmeverhalten eines Kunden 
 zu welchen Zeiten wird mehr/weniger Strom verbraucht

• In einem Standardlastprofil werden Verbraucher zu Gruppen mit 
üblicherweise „gleichem“ Verhalten zusammengefasst. 

• Zuweisung erfolgt durch den Netzbetreiber
• Haushaltskunden: H0, HA, HF
• Gewerbekunden: G0 bis G7 (zB G5 = Bäckerei)
• Landwirtschaftsbetrieb: L0, L1, L2 (zB L1 = Milchwirtschaft) 
• Auch für Einspeiser gibt es derartige Profile: 

 E0 … Wasserkraft, Windkraft- und Biogasanlagen
 E1 … Photovoltaikanlagen

• … und viele mehr
• Basis ist eine Festlegung des BDEW (Bundesverband der Energie- und 

Wasserwirtschaft e.V.), die von der E-Control um weitere Profile ergänzt 
wurde



Standardlastprofil H0 

Quelle: wikipedia



Stromrechnung: Kostenbestandteil „Energiepreis“

• Grundpreis
 Fixer Betrag (EUR/Monat), der 

unabhängig vom Verbrauch zu 
bezahlen ist

• Verbrauchspreis
 Abhängig vom Verbrauch (ct/kWh)
 Ermittlung der Verbrauchsdaten:

 Smart Meter Fernablesung
 Selbstablesung
 Ablesung durch Netzbetreiber
 Rechnerische Ermittlung

• Rabatte
 zB: Gratis-Tage, Online-Bonus, 

Neukundenrabatt, …
Quelle: www.e-control.at



Stromrechnung: Verbrauchsentwicklung

• Absoluter Verbrauchswert kann 
täuschen, wenn ungleicher 
Verbrauchszeitraum

• Aussagekräftiger: Verbrauch/Tag

Quelle: www.e-control.at

Quelle: Wien Energie



Stromkennzeichnung

Quelle: www.e-control.at



Stromrechnung: Kostenbestandteil „Netz“

• Netznutzungsentgelt
 Besteht aus Grundpreis (Pauschale auf NE 7ng bzw. abhängig von der 

Anschlussleistung auf den restlichen Netzebenen) und verbrauchsabhängigem 
Arbeitspreis

• Netzverlustentgelt
 Deckt die beim Stromtransport entstehenden physikalischen Verluste ab
 verbrauchsabhängig

• Messdienstleistungen
 Kosten für den Zähler
 Pauschale (EUR/Monat)

Quelle: www.e-control.at



• Strom- und Gasnetze sind ein
natürliches Monopol

• Ein Anbieter kann Kunden 
günstiger versorgen als eine
Vielzahl von Anbietern

• Nicht im freien Markt, sondern 
im regulierten Bereich

Exkurs: Wie werden die Netzgebühren festgelegt?

 Die Kostenfunktion ist subadditiv:



• Verwaltungsverfahren zur Ermittlung der Systemnutzungstarife, das von 
der Regulierungsbehörde Energie-Control Austria geführt wird
• Behörde ermittelt Kosten und Mengen der Netzbetreiber

• Ermittlungsergebnisse zur Stellungnahme an Netzbetreiber und 
Sozialpartner 
 Ziel: faire Berücksichtigung der Interessen der Netzbetreiber und 
Kunden

• Bescheid der Regulierungsbehörde Energie-Control Austria
• Regulierungskommission 
• Systemnutzungstarife-Verordnung (SNE-VO)

Exkurs: Von der Kostenprüfung bis zur Tarif-Verordnung



Stromrechnung: Kostenbestandteil „Steuern und Abgaben“

• Elektrizitätsabgabe
• Gebrauchsabgabe
• Erneuerbaren-Förderpauschale
• Erneuerbaren-Förderbeitrag

Quelle: www.e-control.at



Steuern und Abgaben (1)

• Rechtsgrundlage:
 Energiesteuerrichtlinie (EU-RL 2003/96/EG)
 Elektrizitätsabgabegesetz (BGBl. Nr. 201/1996 idF BGBl. I Nr. 201/2023)

• Elektrizitätsabgabe
 Jede Lieferung von elektrischer Energie im Steuergebiet (ausgenommen 

Lieferung an EVU oder Weiterverkäufer)
 Höhe: 0,015 EUR/kWh
 Steuerbefreiung beispielsweise für:

 Nichtenergetische Verwendung (zB chemische Prozesse)
 Aus erneuerbaren Energieträgern selbst erzeugte und verbrauchte 

Energie



Steuern und Abgaben (2)

• Rechtsgrundlage:
 Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (BGBl. I Nr. 150/2021)
 Erneuerbaren-FörderpauschaleVO (aktuell BGBl. II Nr. 416/2024)
 Erneuerbaren-FörderbeitragsVO (aktuell BGBl. II Nr. 419/2024)

• Erneuerbaren-Förderpauschale
 Wird alle drei Jahre per Verordnung festgelegt
 Je nach Netzebene unterschiedlich hoch
 38 % des gesamten Unterstützungsvolumens

• Erneuerbaren-Förderbeitrag
 Wird jährlich festgelegt
 Differenz Förderpauschale zum tatsächlichen Unterstützungsvolumen
 einheitlicher prozentueller Aufschlag auf das Netznutzungs- und das 

Netzverlustentgelt



Steuern und Abgaben (3)

• Gebrauchsabgabe
 Die Gebrauchsabgabe oder auch Benützungsabgabe ist eine kommunale Abgabe, 

die für den Gebrauch von öffentlichem Gemeindegrund und des darüber 
befindlichen Luftraumes von einigen Gemeinden eingehoben wird.

 In Wien, Salzburg und in einigen Gemeinden Tirols und der Steiermark getrennt 
von den Systemnutzungstarifen an die Kunden weiterverrechnet (ist auf 
Rechnungen gesondert auszuweisen). 

 In den übrigen Netzgebieten ist eine etwaige Gebrauchsabgabe seit 1.1.2007 in 
den Systemnutzungstarifen inkludiert. 

 In Landesgesetzen werden Merkmale der Abgabe und Höchstmaß geregelt
 zB Wien: 6 % der Energie- und Netzkosten
 Aktuelle Gebrauchsabgaben in Österreich

• Umsatzsteuer
 Wird auf gesamte Energie- bzw. Netzkosten eingehoben (einschl. Abgaben)



Fixe und variable Kosten

VariabelEnergiepreis Arbeitspreis

FixNetznutzung Grundpreis

VariabelNetznutzung Arbeitspreis

VariabelNetzverlustentgelt

FixEntgelt für Messleistungen

VariabelElektrizitätsabgabe

VariabelGebrauchsabgabe

FixErneuerbaren-Förderpauschale

FixErneuerbaren-Förderbeitrag: 
Netznutzung Grundpreis

VariabelErneuerbaren-Förderbeitrag: 
Netznutzung Arbeitspreis

VariabelErneuerbaren-Förderbeitrag: 
Netzverlustentgelt

Bei einem 
Stromverbrauch 
von 3.500 kWh 
sind ca. 80 % der 
Kosten variabel 
und nur 20 % fix

 4/5 der Kosten 
sind durch das 
Verbrauchs-
verhalten 
beeinflussbar



Ein schneller Blick auf die Gasrechnung

Quelle: www.e-control.at



Ihre Rechnung kommt Ihnen „spanisch“ vor?

• Ansatzpunkte zur Selbstüberprüfung:

 Hat sich der Energiepreis während des Abrechnungszeitraums verändert?

 Wurde die Verbrauchsmenge abgelesen oder nur geschätzt?

 Für welchen Zeitraum wird abgerechnet? Ein ganzes Jahr?

 Sind die neuen Teilbeträge plausibel?
 Höhe wird anhand des Vorjahresverbrauchs bemessen



Der Energiepreis scheint (zu) hoch zu sein …

KMU-Energiepreis-Check der E-Control
• https://www.e-control.at/kmu-energiepreis-check
• Online-Applikation für Kunden mit Strom-Jahresverbrauch 

zwischen 100.000 kWh und 5 Mio kWh pro Jahr und 
Erdgas-Jahresverbrauch zwischen 400.000 kWh und 
10 Mio kWh 

• Notwendige Daten: PLZ, Energiepreis, Art des 
Betriebes/Branche, ( autom. Zuordnung des 
Lastprofils), Verbrauchsmenge, Betrachtungszeitraum 

Quelle: www.e-control.at



Versorgerwechsel leicht gemacht

Tarifkalkulator der E-Control
• Objektive Vergleichsmöglichkeit sowohl für Privat- (www.e-

control.at/tarifkalkulator) als auch für Gewerbekunden (Verbrauch bis 
100.000 kWh) (https://www.e-control.at/industrie/service-
beratung/gewerbe-tarifkalkulator) 

• Wenige Klicks und Angaben reichen aus (PLZ, Jahresverbrauch in kWh; 
weitere Angaben wie zB PV-Einspeisung sind optional)

• Filtermöglichkeit der Ergebnisse nach
 Produkt mit/ohne Preisgarantie oder automatischer Preisanpassung
 Ökostrom
 Strom aus Österreich
 Produkt ohne Bindefrist
 Gesamtrechnung
 Kein Internet notwendig



Gewerbe-Tarifkalkulator

getrennte 
Rechnung

Smart Meter 
erforderlich

Produkt mit 
Bindefrist

Internet/E-
Mail notwendig

Quelle: www.e-control.at



Strom: Jahresgesamtpreise beim Bestbieter und Ersparnis 
beim Wechsel vom lokalen Anbieter ohne Neukundenrabatte

Stand: 1.3.2025
Quelle: www.e-control.at



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Gibt es Fragen ?



WKOÖ-SERVICE

DI (FH) Robert Mairhofer, MBA I WKOÖ



Energie und Nachhaltigkeit

TEAM ENERGIE UND NACHHALTIGKEIT

Robert Mairhofer

•Energieeffizienz

•Erneuerbare Energien

•Energietechnologien

•Energiebeihilfen

•Energierecht

•Strom- und Gasmarkt

•Teamleitung

Verena Ölser

•ÖKO-PLUS Abwicklung

•Nachhaltige Mobilität

•Energie- und 
Umweltförderungen

•Energiebeihilfen

•Assistenz
OÖ Standortanwalt

Gerald Stöger

•Treibhausgasbilanz 
(Corporate Carbon Footprint,
Product Carbon Footprint)

•nachhaltige 
Geschäftsmodelle

•Energietechnik

•Ökologische 
Transformation

•Energiebeihilfen

Rainer Uhrmann

•Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung (CSRD)

•Taxonomie-VO

•Kreislaufwirtschaft und 
Ressourcenmanagement

•Umweltförderungen

•Energiebeihilfen

Verena 
Schneiderbauer

•Officemanagement

•Unterstützung ÖKO-
PLUS

•Website- und 
Community-Betreuung



 WIRKUNGSORIENTIERUNG
Umgesetzte Projekte reduzieren CO2, nicht Ziele per se. 

 CHANCENORIENTIERUNG
Umsetzung mit Rücksicht auf Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und des 
Wirtschaftsstandorts Oberösterreich. 

 ERFOLGSORIENTIERUNG
Nachhaltigkeit muss sich auch rechnen. Nur wenn das finanzielle 
Gleichgewicht hergestellt ist, kann sich eine Investition langfristig 
amortisieren und der Wirtschaftsstandort nachhaltig erfolgreich sein.

PRÄMISSEN
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 BESCHLEUNIGUNG UND VEREINFACHUNG 
aller Genehmigungsverfahren für Energieinfrastrukturprojekte 

 PLANUNGS- UND RECHTSSICHERHEIT NÖTIG
berechenbare (kürzere) Verfahrensabwicklungen,  klare und dauerhafte 
Regeln

 TECHNOLOGIEOFFENE AUSRICHTUNG keine einseitigen politischen 
Vorgaben hinsichtlich der Umsetzung der Klimaziele -> 
unternehmerische Entscheidungsfreiheit

 AUSBAU DER POTENZIALE IM GREEN-TECH EXPORT

 UNTERSTÜTZUNG der Unternehmen durch die öffentliche Hand und
Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur

POSITION DER WIRTSCHAFT
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© adobestock

www.wko.at/ooe/umwelt-energie/unsere-produkte-im-bereich-nachhaltigkeit-oekologisierung

LEITFADEN



Das WKOÖ Förderprogramm für Nachhaltigkeit

Eckpunkte
 2-stufiges Beratungsprogramm

 Bis zu 100 % vom Beratungshonorar

 Bis max. 2.250,- Euro

 Finanziert durch die WKOÖ

 Online-Einreichung bis 28.12.2025

 Abrechnung bis 28.02.2026

 Förderstufe 2 - jährlich neu beantragbar

 Stufe 1
» Impulsberatung: Stärken/Schwächen,

bestehende Kompetenzen

 Stufe 2
» CSR-/ ESG-Strategie / Nachhaltigkeitsbericht
» Umwelt- und Energiemanagementsysteme
» Energieberatung
» Gebäudemanagement
» CO2-Kompensationsmaßnahmen
» Mobilitätskonzepte
» Abfall-/Kreislaufwirtschaft
» Green Events
» Cleaner Production
» Lieferkettengesetz, regionaler Einkauf, EU-Taxonomie 

etc. 

foerderungen.wkooe.at/oeko-plus



ENERGIETELEGRAMM

www.wko.at/ooe/energietelegramm-der-wko-oberoesterreich



LINKEDIN COMMUNITY

www.linkedin.com/groups/9562204

Laufende Infos über:

 Rechtliche Aspekte
 Begriffserklärungen
 Produkte der WKOÖ
 Veranstaltungen der WKOÖ



SAVE THE DATE - 5.6.2025

 Nachhaltigkeitstag der OÖ Wirtschaft

 Am 5.6.2025 ab 13:00 Uhr

 In der Wirtschaftskammer Oberösterreich

 Keynote „Chancen für zukunftsfähige Betriebe“

 4 Praxisworkshops



TEAM ENERGIE & NACHHALTIGKEIT

nachhaltigwirtschaften@wkooe.at

05-90909-3433


